
Erlass einer Kirchgemeindeordnung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zürich

Wahlkreis Stimmberechtigte Stimmzettel Ja Nein Leer Ungültig Ungültig 
       eingelegt

Gemeinde Oberengstringen 1 319 560 472 44 35 0 9

Zürich 1 + 2 7 731 3 247 2 633 252 342 0 20

Zürich 3 8 280 3 323 2 662 210 420 0 31

Zürich 4 + 5 6 516 2 398 1 791 170 416 2 19

Zürich 6 6 691 3 143 2 601 186 328 2 26

Zürich 7 + 8 9 146 4 366 3 634 275 413 4 40

Zürich 9 9 266 3 885 3 133 317 407 0 28

Zürich 10 8 430 3 961 3 239 283 397 0 42

Zürich 11 11 074 4 507 3 582 425 448 1 51

Zürich 12 2 900 1 102 824 127 137 2 12

Total 71 353 30 492 24 571 2 289 3 343 11 278

Die Vorlage ist angenommen.

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der Bezirkskirchenplege Zürich, c/o Doris Kradolfer, Bogle-
renstrasse 2a, 8700 Küsnacht,
•  wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 

lit. c i. V. m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG)
•  und im Übrigen ebenfalls innert einer verkürzten Frist von 5 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i. V. m. 

§ 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG).

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.
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Ergebnisse der Volksabstimmung vom 25. November 2018

EVANG.-REFORMIERTE KIRCHE

Kirchl. Veranstaltungen

Kirchenpflege  

Liebfrauen

Beschlüsse der  

Kirchgemeindeversammlung  

vom 16. November 2018

Das Budget 2019 sowie die Investi-
tionsrechnung wurden einstimmig 
genehmigt.

Gegen diese Beschlüsse kann, von 
der Veröffentlichung an gerechnet,  
bei der Rekurskommission der 
Römisch-katholischen Körperschaft 
des Kantons Zürich, Minervastrasse 
99, 8032 Zürich, 

–  wegen Verletzung von Vorschriften 
über die politischen Rechte oder ihre 
Ausübung innert fünf Tagen und

–  im Übrigen wegen Rechtsverletzun-
gen sowie unrichtiger oder 
ungenügender Feststellung des 
Sachverhaltes innert 30 Tagen

schriftlich Rekurs erhoben werden. 
Die Rekursschrift muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Beschluss ist, 
soweit möglich, beizulegen.

Zürich, den 24. November 2018

Römisch-katholische  

Kirchgemeinde Zürich-Oerlikon

Beschlüsse und Wahlen der 

Kirchgemeindeversammlung 

vom 28. Oktober 2018

Folgende Geschäfte wurden behan-
delt, beschlossen bzw. genehmigt:

–  Für den Rest der Amtsdauer 2018 –  

2022 wurde gewählt: Frau Eva Kra-

mer-Breidert, neu, Kirchenpflege 

(Ersatzwahl)

– Das Budget 2019 wurde genehmigt.

Das Budget liegt auf dem Sekretariat 
der katholischen Kirchgemeinde Herz 
Jesu, Schwamendingenstrasse 55, 
8050 Zürich, auf.

Gegen diese Beschlüsse kann, von 
der Veröffentlichung an gerechnet, bei 
der Rekurskommission der Römisch-
katholischen Körperschaft des Kan-
tons Zürich, Hirschengraben 72, 8001 
Zürich,

–  wegen Verletzung von Vorschriften 
über die politischen Rechte oder ihre 
Ausübung innert fünf Tagen und

–  im Übrigen wegen Verstosses gegen 
übergeordnetes Recht, Überschrei-
tung der Gemeindezwecke oder Un-
billigkeit innert 30 Tagen

schriftlich Rekurs erhoben werden. Die 
Rekursschrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung enthalten. Der an-
gefochtene Beschluss ist, soweit mög-
lich, beizulegen.

Das Protokoll der Kirchgemeindever-
sammlung liegt im Sekretariat, Schwa-
mendingenstrasse 55, zur Einsicht auf. 

Zürich, 22. November 2018

Die Kirchenpflege

Inserieren ist einfach:

inserate@tagblattzuerich.ch
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Römisch-katholische
Kirchgemeinde der Stadt Zürich

Beschlüsse der
Delegiertenversammlung
vom 20.11.2018

1. Ein Unterstützungsbeitrag für den Ver-
ein Casa des Anges von CHF
100 000.– an den Bau einer Kranken-
station in Kamerun wurde gespro-
chen.

2. Ein Unterstützungsbeitrag für das
Kloster Muri von CHF 100 000.– an ei-
nen Buchband 1000 Jahre Kloster
Muri wurde gesprochen.

3. Die Überprüfung der Jahresrechnun-
gen 2017 der Verbandskirchgemein-
den und MCLI wurde abgenommen.

4. Das Verbandsbudget 2019 mit einem
Aufwand von CHF 78,3 Mio. und ei-
nem Ertrag von 81,4 Mio., somit einem
Ertragsüberschuss von CHF 3,1 Mio.
wurde genehmigt.

5. Der Steuerfuss 2019 wurde unverän-
dert bei 10% festgesetzt.

Die Delegierten dankten dem scheiden-
den Dekan René Berchtold für seine en-
gagierte Mitarbeit seit 2008 mit Anerken-
nung und grossem Applaus.

Die Versammlung fand im Pfarrsaal der
Kirchgemeinde St. Konrad statt.

Gegen diese Beschlüsse kann, von der
Veröffentlichung an gerechnet, bei der Re-
kurskommission der Römisch-katholi-
schen Körperschaft des Kantons Zürich,
Minervastrasse 99, 8032 Zürich,

– wegen Verletzung von Vorschriften
über die politischen Rechte oder ihre
Ausübung innert fünf Tagen und

– im Übrigen wegen Rechtsverletzungen
sowie unrichtiger oder ungenügender
Feststellung des Sachverhaltes innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben
werden. Die Rekursschrift muss einen
Antrag und dessen Begründung ent-
halten. Der angefochtene Beschluss
ist, soweit möglich, beizulegen.

Das Protokoll der Delegiertenversamm-
lung kann ab dem 3. Dezember 2018
während den Bürozeiten in der Ge-
schäftsstelle Werdgässchen 26, 8004 Zü-
rich, eingesehen werden.

Katholisch Stadt Zürich
Udo Damegger, Präsident DV

Röm.-kath. Kirchgemeinde

Zürich-St. Josef

Beschlüsse der Kirchge-
meindeversammlung vom
18. November 2018

Die Kirchgemeinde hat folgende Be-
schlüsse gefasst:

1. Der Voranschlag 2019 wurde geneh-
migt.

2. Die Teilrevision der Kirchgemeindeord-
nung wurde genehmigt.

3. Nachwahl für die Amtsperiode
2018–2022: Als neues Mitglied der
RPK gewählt wurde: Hans Danuser,
neu

Gegen diese Beschlüsse kann, von der
Veröffentlichung an gerechnet, bei der Re-
kurskommission der Römisch-katholi-
schen Körperschaft des Kantons Zürich,
Minervastrasse 99, 8032 Zürich,

– wegen Verletzung von Vorschriften
über die politischen Rechte oder ihre
Ausübung innert fünf Tagen und

– im Übrigen wegen Rechtsverletzungen
sowie unrichtiger oder ungenügender
Feststellung des Sachverhaltes innert
30 Tagen

schriftlich Rekurs erhoben werden. Die
Rekursschrift muss einen Antrag und des-
sen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich,
beizulegen.

Das Protokoll der Kirchgemeindever-
sammlung liegt im Pfarreisekretariat,
Röntgenstrasse 80, zur Einsicht auf.

Zürich, den 20. November 2018

Die Kirchenpflege KJ8523
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